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17. Beschaffung und Verwendung von Bodenbelagsklebstoffen und anderen Verlege-
werkstoffen CPV 390 

Hinweis für Auftraggeber: Zu den Bodenbelagsklebstoffen und anderen Verlegewerkstoffen ge-

hören lösemittelfreie Klebstoffe wie z. B. 

• Dispersionsklebstoffe, 

• Pulverklebstoffe, 

• Fixierungen.  

Ebenso dazu gehören 

• lösemittelfreie Vorstriche und Grundierungen 

• zementäre Spachtelmassen und Spachtelmassen auf der Basis von Calciumsulfat, die zur 
Verwendung als Verlegewerkstoffe im Innenbereich bestimmt sind, 

• Bodenbelagsklebstoffe auf Basis silanmodifizierter Polymere (SMP-Klebstoffe), 

• Klebebänder/-folien für die vollflächige Verklebung von Bodenbelägen, 

• Fliesenklebstoffe - Dispersionsklebstoffe D 

• zementäre Fliesenkleber, 

• mineralische Fugenmörtel 

Unter Berücksichtigung der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU) –   

werden im Folgenden für Bodenbelagsklebstoffe und anderen Verlegewerkstoffe verbind-

liche Umweltschutzanforderungen für die Erstellung der Leistungsbeschreibung aufge-

führt: 

Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe erfüllen die in Kapitel 3 enthaltenen 
Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel, DE-UZ 113, Ausgabe Juni 2011. Der 
Bieter gibt in seinem Angebot an, mit welchem der nachfolgend aufgeführten Nachweise die 
Erfüllung der Anforderung spätestens mit der Leistungserfüllung belegt wird: 

− Umweltzeichen Blauer Engel (DE-UZ 113) oder gleichwertiges Gütezeichen 

https://www.berlin.de/nachhaltige-beschaffung/_assets/leistungsblaetter/de-uz-113-201106-de-kriterien.pdf
https://www.berlin.de/nachhaltige-beschaffung/_assets/leistungsblaetter/de-uz-113-201106-de-kriterien.pdf

